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Wöcl\eniliclier Ruhetag\
Der vom Bundesamt für Industrie,

Gewerbe und Arbeit ausgearbeitete definitive
Entwurf zu einem Bundesgesetz über
die wöchentliche Ruhezeit" ist letzte
Woche vom Bundesrat durchberaten und
genehmigt worden. Wie eine rasche Durchsicht

zeigt, hat die Vorlage gegenüber dem
ersten Entwurf, der im März letzten Jahres
in unserem Blatte publiziert wurde, wesentliche

Umstellungen und unter
Berücksichtigung verschiedener Postidate des S.H.V

eine Reihe materieller Änderungen
erfahren, auf die wir an dieser Stelle noch
zurückkommen werden. Zur Orientierung
unserer Vereinsmitglieder auf die
Delegiertenversammlung hin sei nachstehend der Wortlaut

des Gesetzes-Entwurfes in extenso
wiedergegeben :

(Entwurf.)

I. Geltungsbereich.
Art. i.

Dieses Gesetz gilt für die öffentlichen und
privaten Betriebe

a. des Handels;
b. des Handwerks und der Industrie, soweit

nicht die Vorschriften des Bundes über die
Arbeit in den Fabriken auf sie anwendbar
sind;

c. des Verkehrs ; vorbehalten bleiben das
Bundesgesetz betreffend die Arbeitszeit beim
Betriebe der Eisenbahnen und anderer
Verkehrsanstalten sowie das Bundesgesetz
über das Dienstverhältnis der
Bundesbeamten ;

d. verwandter Wirtschaftszweige.
Nicht unter das Gesetz fallen die Land- und

Forstwirtschaft, die Hauswirtschaft, die Krankenpflege,

sowie die Anstalten öffentlichen oder
gemeinnützigen Charakters, die der Kunst, der
Wissenschaft, der Erziehung oder {lern Unterricht

dienen.

Art. 2.

Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind
alle Personen, die vom Inhaber eines unter das
Gesetz fallenden Betriebes beschäftigt werden,
sei es im Betriebe selbst, sei es bei Verrichtungen
die damit im Zusammenhang stehen.

Ausgenommen sind
a. die Familienmitglieder der Betriebsinhaber ;

b. die Betriebsleiter und die Mitglieder ihrer
Familien ;

c. Personen, denen eine höhere Vertrauensstellung

im Betrieb oder eine auswärtige
Vertretung übertragen ist;

d. Personen, die landwirtschaftliche oder häusliche

Dienste verrichten;

e. Personen, die in ihrer eigenen Wohnung
oder Werksjätte tätig sind (Heimarbeiter) ;

/. Personen, die im gleichen Betriebe nicht
während der ganzen Tagesarbeitszeit oder
nicht während der sämtlichen Wochentage
beschäftigt sind.

Art. 3.
Durch Verordnung können nähere

Bestimmungen über den Geltungsbereich erlassen
werden.

Art. 4.
In zweifelhaften Fällen entscheidet die

zuständige kantonale Behörde über die Anwendung

des Gesetzes auf einen einzelnen Betrieb.
Ihr Entscheid kann innert zehn Tagen von der
Eröffnung hinweg an das Bundesamt für
Industrie, Gewerbe und Arbeit weitergezogen
werden.

Zur Anrufung des Entscheides der kantonalen
Behörde und zur Weiterziehung an das Bundesamt

ist berechtigt, wer am Entscheid ein Interesse

hat.
Gegen den Entscheid des Bundesamtes ist die

Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach dem
Bundesgesetz über die eidgenössische Verwaltungsund

Disziplinarrechtspflege zulässig.

1 II. Ruhezeit.

1. Allgemeine Vorschriften.

Art. 5.
Den Arbeitnehmern ist jede Woche eine

Ruhezeit von mindestens vierundzwanzig
aufeinanderfolgenden Stunden zu gewähren.

Vorbehalten sind die Ausnahmen der Art. 8

und 9, sowie die besonderen Vorschriften für das
Gasthof- und Wirtschaftsgewerbe (Art. 14 21).

Art. 6.
Die Ruhezeit ist für alle Arbeitnehmer

einheitlich auf den Sonntag zu legen, mit Ausnahme
der Fälle, in denen die Beschäftigung von
Arbeitnehmern an Sonntagen nach den Gesetzen des
Bundes oder der Kantone zulässig ist.

Art. 7.
Für Arbeitnehmer, die ordentlicherweise

Sonntagsarbeit verrichten, ist die Ruhezeit auf einen
Werktag zu legen.

Bei Sonntagsarbeit von mehr als vier Stunden

beträgt die werktägliche Ersatzruhe
mindestens vierundzwanzig aufeinanderfolgende
Stunden, bei Sonntagsarbeit von nicht mehr als
vier Stunden mindestens die Hälfte der täglichen
Arbeitszeit, wobei sie der gewöhnlichen Ruhezeit
unmittelbar vorauszugehen oder zu folgen hat.

Die Ruhezeit muss im Zeitraum von drei
Wochen wenigstens einmal auf einen Sonntag
oder anerkannten Feiertag fallen.

Art. 8.
Die gewöhnliche Ruhezeit kann vorübergehend

gekürzt werden oder gänzlich wegfallen,
wenn dies nötig ist zur Verhütung oder Beseitigung

ernstlicher Betriebsstörungen, zur Vermei¬

dung der Verderbnis von Stoffen oder Waren,
zur Behebung eines sonstigen Notstandes oder
zur Bewältigung aussergewöhnlichen Arbeitsandranges.

In allen diesen Fällen muss eine dem Ausfall
entsprechende Ersatzruhe zu anderer Zeit
eingeräumt werden.

Art. 9.
Die Ruhezeit kann weiter eingeschränkt oder

anders eingeteilt werden in Fällen, wo die
Aufrechterhaltung, die Beaufsichtigung oder die
Wartung des Betriebes, die Lebensmittelversorgung,

die Pflege von Tieren, oder andere
zwingende Gründe es erfordern.

Das Nähere wird durch Verordnung bestimmt.

Art. 10.

Arbeitnehmern, die an Sonntagen beschäftigt
sind, ist die nötige freie Zeit zur Befriedigung
ihrer religiösen Bedürfnisse einzuräumen.

Art. 1 1

Ein allfälliger Anspruch des Arbeitnehmers
auf Unterkunft und Verpflegung beim Betriebsinhaber

bleibt auch während der Ruhezeit
bestehen, sofern sich der Anspruchsberechtigte an
die Hausordnung hält.

Art. 12.
Den Arbeitnehmern ist untersagt, während der

Ruhezeit Berufsarbeit für eine Drittperson
auszuführen. x

Art. 13.
Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zu

Ende geht, bevor sie eine ihnen zukommende
Ersatzruhe geniessen konnten, haben Anspruch
auf eine Entschädigung, deren Höhe sich nach
dem Barlohn und gegebenenfalls dem Gegenwert
freier Wohnung und Verpflegung bemisst. Dieser
Entschädigungsanspruch besteht nicht, wenn
das Arbeitsverhältnis durch Verschulden oder
auf Verlangen des Arbeitnehmers oder aus
andern, vom Arbeitgeber nicht zu vertretenden
Gründen vorzeitig gelöst wird.

In allen andern Fällen gilt eine Abfindung
in Geld nicht als Ersatz für die Ruhezeit.

2. Besondere Vorschriften für das Gasthof- und
Wirtschaftsgewerbe.

Art. 14.
Die nachstehenden besonderen Vorschriften

gelten für
a. Betriebe, die der gewerbsmässigen

Beherbergung von Personen dienen (Hotels, Gasthöfe,

Pensionen) ;

b. Betriebe, in denen gegen Entgelt Speisen
oder Getränke zum Genuss an Ort und
Stelle abgegeben werden (Wirtschaften aller
Art).

Art. 15.
Den Arbeitnehmern ist unter Vorbehalt der

folgenden Bestimmungen jede Woche eine Ruhezeit

von mindestens vierundzwanzig aufeinanderfolgenden

Stunden zu gewähren.

Art. 16.

Betriebe, die den Schwankungen der Jahreszeit
unterliegen oder die jährlich nur einmal oder

zweimal zu bestimmten Jahreszeiten geöffnet

sind, können die wöchentliche Ruhezeit während
der Hochsaison, höchstens aber während je acht
Wochen in zwei Saisons, auf einen halben Tag
herabsetzen.

Dieser halbe Tag kann innerhalb eines
Zeitraumes von jeweils vierzehn Tagen während
einer Woche ausfallen, wenn in der andern Woche
zwei halbe Ruhetage oder vierundzwanzig
zusammenhängende Ruhestunden gewährt werden.

Art. 17.
Betriebe, die das ganze Jahr geöffnet sind

und von der Bestimmung des Art. 16 Gebrauch
machen, haben eine dem Ausfall entsprechende
Ersatzruhe zu gewähren, sei es durch verlängerte
Wochenruhe, sei es durch eine zusammenhängende
Ruhezeit.

Die andern Betriebe haben die Ersatzruhe
nur soweit zu geben, als sie in Anwendung von
Art. 16 die Ruhezeit während mehr als sechs
Wochen in der Saison auf einen halben Tag
herabsetzen.

Art. 18.
Die Ruhezeit soll in Betrieben, die das ganze

Jahr geöffnet sind, für jeden Arbeitnehmer im
Zeitraum eines halben Jahres wenigstens viermal
auf einen Sonntag oder anerkannten Feiertag
fallen.

Diese Vorschrift findet keine Anwendung
a. auf Dienstverhältnisse, die weniger als sechs

Monate dauern;
b. in den in Art. 14, lit. b, genannten

Betrieben auf Arbeitnehmer, denen während
eines Jahres acht Ferientage gewährt sind,
von denen mindestens zwei auf einen Sonntag

oder anerkannten Feiertag fallen.

Art. 19.
Weitere Ausnahmen können gewährt werden

a. für Kleinbetriebe dadurch, dass die wöchentliche
Ruhezeit innerhalb vier Wochen dreimal

je einen halben Tag und einmal einen
ganzen Tag von mindestens vierundzwanzig
aufeinanderfolgenden Stunden betragen
darf;

b. für Fälle, wo die Aufrechterhaltung, die
Beaufsichtigung oder die Wartung des
Betriebes, die Pflege von Tieren, oder andere
zwingende Gründe es erfordern;

c. dadurch, dass ausnahmsweise eine andere
Verteilung der gesetzlich vorgeschriebenen
Ruhezeit vorgenommen werden darf.

Das Nähere wird durch Verordnung bestimmt.

Art. 20.
Als halber Ruhetag im Sinne der Art. 16 und

19 gilt die Zeit anschliessend an die Nachtruhe
bis 12 Uhr, oder von 14 Uhr bis zum Beginn
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der Nachtruhe, oder eine andere Zeit von sieben
aufeinanderfolgenden Tagesstunden

Art. 2i.
Die Art. 8 und 10 13 finden ebenfalls

Anwendung.

III. Strafbestimmungen.
Art. 22.

Mit Busse von zehn bis fünfhundert Franken
wird bestraft

a. der Betriebsinhaber oder die für die
Leitung des Betriebes verantwortliche Person,
die den unter das Gesetz fallenden
Arbeitnehmern die in den Art. 5 10 und 14
vorgeschriebenen Ruhe- und Freizeiten nicht
gewährt;

b. der unter das Gesetz fallende Arbeitnehmer,
der während der wöchentlichen Ruhe- und
Freizeit Berufsarbeit für eine Drittperson
ausführt (Art. 12).

Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe
Busse bis hundert Franken.

Art. 23.
Die Übertretungen verjähren in einem Jahr

nach der Begehung, die Strafen in fünf Jahren
nach dem Inkrafttreten des Urteils.

; Art. 24.
Die allgemeinen Bestimmungen des

Bundesstrafrechts sind anwendbar, soweit in diesem
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.

Art. 25.
Die Verfolgung und Beurteilung der Uber-

tretungen ist Sache der Kantone.

Art. 26.
Der Bundesrat kann verlangen, dass die

endgültigen Entscheide der kantonalen Gerichts- und
Verwaltungsbehörden einer von ihm bezeichneten
Amtsstelle unentgeltlich eingesandt werden. Er
kann gegen diese Entscheide gemäss Art. 161 ff.
des Bundesgesetzes über die Organisation der
Bundesrechtspflege die Kassationsbeschwerde
erheben.

IV. Vollzug.
Art. 27.

Der Bundesrat erlässt die in diesem Gesetz
vorgesehenen Verordnungen und Vollzugsvorschriften.

Die Kantonsregierungen und die
beteiligten Berufsverbände sind vorher anzuhören.

Die Durchführung des Gesetzes und der
Verordnungen liegt den Kantonen ob. Die
Kantonsregierungen bezeichnen die kantonalen Vollzugsorgane.

Der Bundesrat übt die Oberaufsicht aus und
trifft die zu ihrer Durchführung nötigen
Vorkehren.

V. Schlussbestimmungen.
Art. 28.

Die kantonalen Vorschriften über die wöchentliche

Ruhezeit, welche sich auf die von diesem
Gesetz erfassten Betriebe beziehen, sind
aufgehoben.

Vorbehälten bleiben für die Dauer von fünf
Jahren weitergehende Vorschriften, die sich aus
der bereits bestehenden kantonalen Arbeitszeitregelung

ergeben.
-Art. 29.

Der Bundesrat setzt den Beginn der
"Wirksamkeit des Gesetzes fest. Er kann für einzelne
Erwerbszweige eine angemessene Übergangszeit
bestimmen.

Grosse SdiweizerAlpenroufe"
Dr. H. A. Gurtner, Lauterbrunnen

(Schluss)

6.
'

Für das auf den Fremdenverkehr
eingestellte Gewerbe der Schweiz ist es interessant
herauszufinden, wie sich dieser Autotourismus

in die Saisonschwankungen einschiebt.
Für diese Betrachtungsweise müssen wir auf
die Einreisemonate der landesfremden
Automobile abstellen:

1925 J926 192S 1929

Januar 487 630 854 1,643 1,746
Februar 471 88r 1,020 1,920 1,675
März 851 1,259 1,853 3.02I 3,493
Aptil 1,840 2,962 4.154 6,702 6,887
Mai 2,269 3,749 4,918 7.277 11,675

Juni 3.491 4,494 8,478 10,089 11,491
Juli 6,701 8,588 13,663 18,500 21,874

August 10,302 13,126 21,304 26,889 35,009
September 6,075 8,341 11,607 15,879 21,989
Oktober 2,096 3.029 5,205 5.917 7,618
November 1,785 3.531 3,570 4,396
Dezember 656 1,203 2,106 2,223 3,36o

Hier ist festzustellen, dass selbstverständlich

die Sommermonate den grössten
Verkehr aufweisen und der Höhepunkt
des Verkehrs auf den Monat August fällt.
Immerhin kann mit Vergnügen aus diesen
Zahlen ersehen werden, dass auch die
Monate Mai, September und Oktober von
1928 auf 1929 eine starke Vermehrung
dieses Verkehrs aufweisen. Die prozentuale
Steigerung betrug von 1928 auf 1929 für
die Monate Mai 60,4%, Juni 13,9%.
JuU 18,2 %, August 30,2 %, September
38,0 %, Oktober 28,8 %. Das Automobil
wirkt demnach in der Richtung einer
Saisonverlängerung. Es macht fast den

Eindruck, als ob die Automobilisten erst in
jüngster Zeit die Annehmlichkeiten und
Schönheiten einer Schweizerreise im Frühling
und Herbst erkannt hätten. Sicher wäre es
ein aussichtsreiches Unternehmen, wenn die
S. V. Z. speziell bei den Automobilisten für
die Schweizerreise in den Monaten Mai-Juni
und SeptemberOktober werben würde.
Diese beiden Herbstmonate bringen recht
eigentlich die schönsten und klarsten Tage
für die Fahrt über unsere Hochgebirgspässe.
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Die wirtschaftliche Bedeutung des
internationalen Autotourismus in der Schweiz
prägt sich ein, wenn wir uns vergegenwärtigen,

was eine Kolonne von 131,213
Automobilen ist : ein Lindwurm von über tausend
(iooo) Kilometer Länge! Wenn alle die
landesfremden Automobile, die letztes Jahr
die Schweiz besucht haben, zur gleichen Zeit
mobilisiert werden könnten, so liesse sich
das Landeswappen durch Aufstellen von
2 Kolonnen Nord-Süd und Ost-West
abzeichnen und dies in einem Ausmass, dass
unsere Nord-Südroute" von Heidelberg bis
Mailand und die Grosse Schweizer Alpenroute"

von St. Moritz bis Genf gedeckt
würde ; auf die Transversal"-Route verlegt,
würde die Kolonne 100 km über Lyon und
100 km über München hinausreichen!

Befrachten wir den einzelnen Wagen mit
drei Fahrgästen im Durchschnitt von
Cabriolet und Camion sicher nicht zu hoch
gegriffen so errechnen wir rund 400,000
Reisende. Legen wir der Aufenthaltsdauer
des Fahrgastes nur die sogenannte Fünftagekarte

zu Grunde, so ergeben sich 2,000,000
Gasttage. Wir dürfen annehmen, dass jeder
Gast ungefähr 30. Fr. für Verpflegung,
Unterkunft, Betriebskosten des Automobils
etc. täglich auslegt und errechnen so einen
Aufwand des Autotourismus von 60,000,000*)
Franken zu Gunsten der schweiz.
Volkswirtschaft.

Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass
schon vor dem Weltkrieg, das heisst vor der
Entstehung dieses internationalen
Autotourismus, der Fremdenverkehr mit ungefähr
341,000,000 Fr. die Zahlungsbilanz des
Landes ausgeglichen haben soll und wenn wir
uns überlegen, dass noch vor 2 Jahren eine
unserer grössten Banken den Anteil der
Hotellerie an diesemAusgleich auf 190,000,000
Fr. einschätzte, so müssen wir zu der
Ueberzeugung kommen, dass der Automobiltourismus

mit seinen 60,000,000 Fr. heute
schon im Rahmen des schweiz. Fremdenverkehrs

eine bedeutende und bisher nur
ungenügend anerkannte Rolle spielt.

8.

Rationalisierung der Auslandpropaganda
ist augenblicklich das Schlagwort

der Spitzenorganisationen des schweiz.
Fremdenverkehrs. Die Prominenzen für Propaganda

sind die S. V. Z. und die S. B. B.
Die Propagandatätigkeit dieser Institutionen
benützt als Mittler Presse und Reiseagenturen.

Ihre Propaganda ist überwiegend an
den' Bahnreisenden gerichtet und stützt den
Fahrkartenverkauf. In Europa und Amerika
zählen wir rund iooo Reiseagenturen, die
dem schweiz. Fremdenverkehr nützliche
Dienste leisten. Neben diesen Reiseagenturen,

die ein dichtes Netz von Auskunftsstellen

über die ganze Welt ausgespannt
haben, schuf die Entwicklung des
Automobils neue Auskunftsstellen bei rund 250

*) Wir haben in diese Zahl zunächst einige
Zweifel gesetzt, von der Annahme ausgehend,
unter den 131,000 fremden Automobilen, die
letztes Jahr in unser Land einreisten, befänden
sich auch Fahrzeuge von Geschäftsleuten, die
unsere Grenzorte bloss zu ein- oder gar nur
halbtägigen Geschäftsfahrten besuchen und daher als
Faktor des Fremdenverkehrs ohne Belang seien.
Auf Anfrage bei der Zollverwaltung erfahren wir
denn auch, dass tatsächlich diese kurzfristigen
Geschäftsbesuche in ihrer Statistik mitberücksichtigt
sind. Sie entfallen zu gut 80 Prozent auf die Einreisen

mit Freipass, zu 20 Prozent auf Tryptyks.
Sowohl die Freipässe wie die Triptyks sind aber in der
Statistik der. Oberzolldirektion nur einmal
gezählt, d. h. sie sind mit ihrer Ausgabezahl pro
Jahr in der Statistik vertreten, während die
Inhaber solcher Ausweise im Laufe eines Jahres
mehrmals, zumteil sogar mehrere Dutzendmal

in unser Land reisen. So wurden z. B.
letztes Jahr vom Grenzzollamt Lysbüchel (Basel)
5000 Triptyks ausgestellt, während bei der
gleichen Zollstelle im Laufe des Jahres rund 24,000
Motorfahrzeuge mit Triptyk-Ausweis in die
Schweiz einfuhren. .Danach ist also die Angabe
von 60 Millionen Franken als Ertrag des
Autotourismus vielleicht etwas hoch, indessen nicht
übertrieben hoch gegriffen. Red.

europäischen Automobilklubs. Die
Reiseauskunftsstellen dieser Klubs sind
grundsätzlich anders orientiert als die herkömmlichen

Reiseagenturen, die. wichtige
Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf
erzielen. Die Auskunftsstellen der Klubs
sollen über Strassenverhältnisse orientiert
sein, Itinerarien ausarbeiten, Grenzpassierscheine

vermitteln etc., alles Dinge, an
denen sich nicht leicht verdienen lässt. Der
Automobilist bindet sich nicht gerne an
bestimmte Zeiten und wird deshalb nicht nach
einem festen Fahrplan reisen, der es dem
Organisator ermöglicht, Zugplätze zu
belegen und Verpflegung und Unterkunft zu
vermitteln. Der Automobilist ist deshalb für
die traditionellen Reiseagenturen nicht
interessant.

Da sich der Automobilist aber bereits
seine Reiseauskunftsorganisation geschaffen
hat, ist es Pflicht für die Interessenten des
schweiz. Fremdenverkehrs, diese neue
Organisation in das Feld seiner Propagandatätigkeit

einzubeziehen.
Zur Propagandaentfaltung werden wir,

das heisst die Hotellerie, heute schon kräftig
angespornt durch die Verleger der sog.
Automobilführer. Man mutet uns zu, in allen diesen
Führern zu inserieren, die alle Strassen-
züge und alle örtlichkeiten empfehlen. Wenn
aber alles von allen empfohlen wird, wo
bleibt dann die Propagandawirkung der
einzelnen Anzeige auf den erwarteten Gast

Wir haben bessere Beispiele guter
Propaganda vor Augen. Die Schaffung des
Klausenrennens hat dem Klausenpass Weltruf

eingebracht; der Automobilsalon von
Genf und die Automobilwoche in St. Moritz
tragen die Namen dieser Plätze erneut in
die Weltpresse ; die « Route des Alpes » von
Evian nach Nice ist auf eine propagandistische

Tat zurückzuführen und wirkt sich in
einer Alimentierung des ganzen Gebietes
Savoyens, der Dauphiné und der Provence
aus.

Wir haben Eingangs dieser Ausführungen
und Betrachtungen vorgeschlagen, den
bereits stark entwickelten internationalen
Automobiltourismus propagandistisch zu
beeinflussen; dabei haben wir die soeben
erwähnten Vorbilder im Auge. Als die
geeignetsten Routen für die Bereisung der Schweiz
proponieren wir: die Transversale" als
Verbindung LyonMünchen, eine Route,
die ganzjährig befahren werden kann und
die hauptsächlichsten Städte der Schweiz:
Genf-Lausanne -Montreux-lnterlaken oder
BernLuzernZürichWinterthur St.
GallenKonstanz einschliesst; die Nord-
Südroute" als Verbindung der Fremdenzentren

Süddeutschlands, der, Schweiz und
Norditaliens über die Pässe Gotthard und
Grimsel Simplon; als dritte Strassenverbin

dung betrachten wir die Grosse
Schweizer Alpenroute" der Sommer-
und Herbstmonate, die vom Genfersee zum
Berner Oberland und WaUis, über Zentralschweiz

und Graubünden nach dem Engadin
die anziehendsten Gegenden des Schweizerlandes

über die höchsten Alpenpässe hinweg
verbindet.

Touristik
und Nordatlantikverkehr

Aus der kürzlich erschienenen amtlichen
amerikanischen Personenverkehrsstatistik für das
Fiskaljahr 1929 ergibt sich die bemerkenswerte
Tatsache, dass der Passageverkehr über die
Nordatlantik, beide Richtungen zusammengenommen,
sich gegenüber dem Vorjahre um etwa 20.000
Passagiere verringert hat. Dies ist ein Zeichen
dafür, dass die Ausdehnung des überseeischen
Reiseverkehrs trotz aller Propaganda der Reedereien

auf einem gewissen toten Punkt angelangt
ist. Wenn man die Zahlen näher untersucht,
so ergibt sich weiterhin die interessante
Feststellung, dass der Rückgang ausschliesslich die
teuren Klassen, nämlich die I., die II. und die
Mittelklasse betrifft, während die III., und
Touristenklasse immerhin noch einen gewissen
Zugang aufzuweisen habeh.

Die Gesamtbeförderungszahlen betrugen im
Jahre 1929 921.624 Personen (1928 941.486
Personen), davon in der I. Klasse 181.700 (Vorjahr

188.229 Personen), in der II. Klasse 269.513
Personen (Vorjahr 287.262), in der III. Klasse
470.511 Personen (1928 466.995 Personen).
Besonders bedeutsam ist dabei, dass, nach
Verkehrsrichtungen gegliedert, der Westwärtsverkehr
eine Verkehrszunahme von rund 14.000 Personen
aufweist, der Ostwärtsverkehr eine Abnahme
von rund 34.000 Personen, eine Erscheinung,
die besonders deutlich eine gewisse Erschöpfung
des amerikanischen Marktes erkennen lässt,
bemerkt dazu mit Recht das Organ des Vereins
deutscher Eisenbahnverwaltungen. F.

Beschäftigungsgrad in der
Hotellerie

April-Ergebnisse.
Durch die Erhebungen des Bundesamtes für

Industrie, Gewerbe und Arbeit über den
Beschäftigungsgrad im Hotelgewerbe sind im Monat
April 1277 Betriebe mit rund 90,000 Gastbetten
erfasst worden. Davon waren Ende April 699
Unternehmen mit 41,292 Betten geöffnet.

Die durchschnittliche Besetzung der
geöffneten Betriebe betrug Mitte April 47,1%
und Ende April 42,1% gegenüber 41,2% zu Ende
März. Bei Einrechnung der geschlossenen
Betriebe ergibt sich für Mitte April eine
Durchschnittsbesetzung von 21,1% und für Ende des
Monats eine solche von 19,4% gegenüber 16,3%
auf Ende März.

Die Zahl der auf 100 vorhandene Gastbetten
beschäftigten Personen betrug Mitte April
31,5 und Ende April 32 gegenüber 33,4 zu Ende
des Vormonats. Auf 100 besetzte Gastbetten
entfielen Mitte April 67 und Ende April 75,9
beschäftigte Personen (Ende März 81,2).

Schweizer Weine und Hotellerie
Aus Fachkreisen wird uns zu diesem

wichtigen Thema geschrieben:
Kürzlich wandte sich der Schweizer

Hotelier-Verein in einem beachtenswerten
Appell an seine Mitglieder mit der Bitte,
angesichts der augenblicklichen Notlage in den
Kreisen der schweizerischen Weinbauern bei
ihren Einkäufen auch den einheimischen
Weinbau zu berücksichtigen. Es unterliegt
wohl keinem Zweifel, dass dieser Appell
entsprechende Beachtung finden wird. Die
schweizerischen Hoteliers werden bei ihren
Einkäufen sicher daran denken, haben es

meistens seither auch schon getan, soweit die
Rücksicht auf die eigene geschäftliche Lage
das zulässt. Mit anderen Worten: soweit
Absatzmöglichkeit für die Produkte des
heimischen Weinbaues vorhanden ist. Denn es

muss jedem Einsichtsvollen klar sein, dass es

mit den Einkäufen allein nicht getan ist!
Dem Einkauf muss auch der Absatz entsprechen.

Aus diesem logischen Grunde sollte man
sich in der Hotellerie auch mit dem zweiten
Teile des Weinproblems beschäftigen, der da
heisst: Wie können wir den Absatz der
eingekauften, in unseren Kellern lagernden
Schweizer Weine wirksam fördern? Diese
Zeilen sollen eine Anregung geben, wie diese

Absatzförderung auf einfache, nicht mit
hohen Reklamekosten verbundene Weise in
Szene gesetzt werden könnte. Denn darüber
muss man sich im vornherein klar sein, dass

der schweizerische Hotelier dieses Ziel nicht
mit kostspieligen Zeitungsinseraten erkämpfen,

dass es auch nicht mit einer grossen
Werbekampagne wie in unserem Nachbarlande

Deutschland erreicht werden kann,
wo man vor ca. 4 Jahren den kategorischen
Imperativ aufstellte: Trinkt deutschen
Wein !" In den Zeitungen und Zeitschriften,
in Vorträgen und durch ein auffallendes
Plakat wurde seitdem für diese Idee geworben.

Auch die deutschen Hoteliers haben
sich tatkräftig an diesem Werbefeldzuge
beteiligt. Mit dem Ergebnis, dass die Einfuhr
ausländischer Weine unter der Herrschaft
des Mottos Trinkt deutschen Wein" ganz
erheblich zugenommen, die Not der
deutschen Winzer nicht abgenommen hat.

Es erschien uns notwendig, im Interesse
des schweizerischen Weinbaus auf diese in
der harten Schule des praktischen Lebens

gesammelten Erfahrungen hinzuweisen,
damit der Wunsch gar nicht erst geweckt werde,
auch für den schweizerischen Wein eine

solche kategorische Formel zu finden.
Dagegen möchten wir auf Grund vielfacher
eigener Erfahrungen den Hoteliers eine

Anregung unterbreiten, wie sie den Absatz des

heimischen Weinbaus in ganz unauffälliger
und nicht viel Geld kostender Weise fördern
könnten.

Man versuche, sich einmal in die
Mentalität jener ausländischen Gäste zu
versetzen, die zum ersten Male zu uns kommen,
also von der Schweiz noch nicht viel mehr

wissen, als was ihnen in Werbeprospekten
und Reiseführern erzählt worden ist. Diese

Fremden stehen der Weinkarte unserer
Hotels in ihrer heute üblichen Form, soweit

Schweizer Weine in Betracht kommen,
vollständig hilflos gegenüber. Es ist doch nun

einmal so, dass der Durchschnittsreisende
über die Weine Frankreichs und Deutsch-
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